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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Beschwerde
zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 141 III 395 E. 2.1 mit Hinweisen).

E. 1.1
Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache ( Art. 72 BGG ) und richtet sich gegen den
Endentscheid ( Art. 90 BGG ) eines oberen kantonalen Gerichts, das als Rechtsmittelinstanz
entschieden hat ( Art. 75 BGG ), der Beschwerdeführer ist mit seinen Anträgen unterlegen (
Art. 76 BGG ) und die Beschwerdefrist ist eingehalten.

E. 1.2
Die Beschwerde in Zivilsachen ist in vermögensrechtlichen Streitsachen abgesehen von
arbeits- und mietrechtlichen Fällen zulässig, wenn der Streitwert Fr. 30'000.-- erreicht ( Art.
74 Abs. 1 lit. b BGG ). Der Beschwerde ist keine Begründung darüber zu entnehmen, dass
dieser Streitwert erreicht sein soll ( BGE 136 III 60 E. 1.1.1 S. 62). Die Vorinstanz hat zwar
in der Rechtsmittelbelehrung ohne jede Begründung bemerkt, der Streitwert übersteige Fr.
30'000.--. Eine falsche Rechtsmittelbelehrung vermag indes ein Rechtsmittel nicht zu
begründen und bindet das Bundesgericht nicht ( BGE 135 III 470 E. 1.2 S. 473; 129 III 88
E. 2.1; 129 IV 197 E. 1.5 S. 200 f.). Dass der angegebene Streitwert nicht ohne weiteres
zutrifft, musste denn auch dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer klar sein; im
Parallelverfahren der Solidarschuldnerin hat er bei gleich lautenden Anträgen im
kantonalen Verfahren sowohl Beschwerde in Zivilsachen wie subsidiäre
Verfassungsbeschwerde eingereicht.

E. 1.2.1
Der Streitwert bestimmt sich nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben
sind, ohne Nebenrechte ( Art. 51 BGG ). Dafür werden mehrere in einer
vermögensrechtlichen Sache von der gleichen Partei oder von Streitgenossinnen und
Streitgenossen geltend gemachte Begehren zusammengerechnet, sofern sie sich nicht
gegenseitig ausschliessen ( Art. 52 BGG ). Der Betrag einer Widerklage wird nicht mit
demjenigen der Hauptklage zusammengerechnet; schliessen sich die Ansprüche von Klage
und Widerklage aus, und erreicht eine der beiden Klagen die Streitwertgrenze nicht, so gilt
die Grenze auch für diese Klage als erreicht, wenn sich die Beschwerde auf beide Klagen
bezieht ( Art. 53 BGG ).

E. 1.2.2
Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer Aberkennungsklage gegen die restliche
Forderung des Beschwerdegegners aus Darlehen von Fr. 20'000.-- erhoben, das heisst er hat
die Feststellung des Nichtbestands dieser Forderung beantragt. Dabei hat er den Bestand der



restlichen Darlehensforderung nicht bestritten, sondern hat sinngemäss Gegenforderungen
aus Mängeln der erworbenen Liegenschaft gestellt. Soweit er mit der Aberkennungsklage
die Feststellung des Nichtbestands der vom Beschwerdegegner in Betreibung gesetzten
Forderung im Umfang seiner Gegenforderungen aus Mängeln beantragte, übersteigt der
massgebende Streitwert Fr. 20'000.-- nicht.

E. 1.2.3
Der Beschwerdeführer hat zwar im ergänzten Klagebegehren vom 14. Juni bzw. 12.
Dezember 2014 ein zusätzliches Leistungsbegehren für den Fall gestellt, dass seine
Gegenforderung den - abzuerkennenden - Betrag Fr. 20'000.-- übersteigen sollte. Er hat
jedoch für diesen Fall keinen Minimalbetrag im Sinne von Art. 85 ZPO angegeben.
Mindestbeträge werden auch im Begehren vom 12. Dezember 2014 lediglich für einzelne
Kostenbestandteile genannt, für die allerdings nicht ersichtlich ist, dass sie den
erforderlichen Streitwert erreichen könnten, nicht jedoch für die hauptsächlich eingeklagten
Kosten für die Beseitigung der Mängel. Das unbezifferte Leistungsbegehren erfüllt damit
weder die Anforderungen von Art. 84 Abs. 2 ZPO noch von Art. 85 Abs. 1 ZPO und ist
daher nicht gültig.

E. 1.2.4
Angesichts der vom Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren rechtsgenüglich gestellten
Begehren, kann der Streitwert Fr. 20'000.-- nicht übersteigen. Das erstinstanzliche
Verfahren wurde denn auch gemäss Art. 243 ff. ZPO als vereinfachtes Verfahren geführt,
weil der Streitwert von Fr. 30'000.-- nicht erreicht ist. Der Streitwert der vor der Vorinstanz
streitig gebliebenen Begehren ( Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG ) bleibt unter der in Art. 74 Abs. 1
lit. b BGG vorgesehenen Grenze. Die Beschwerde in Zivilsachen ist daher nicht zulässig.

E. 1.3
Der Beschwerde ist nicht zu entnehmen, inwiefern die Beschwerde in Zivilsachen
unbesehen des Streitwerts zulässig sein sollte; namentlich wird nicht dargetan, dass sich
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellen könnte ( Art. 42 Abs. 2 BGG i.V.m.
Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG ). Auf die Beschwerde in Zivilsachen ist nicht einzutreten. Die
Beschwerde kann als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegengenommen werden,
insoweit sie deren Anforderungen erfüllt ( Art. 119 Abs. 3 BGG ).

E. 2
Die Beschwerde richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90 i.V.m. Art. 117 BGG ) eines
oberen kantonalen Gerichts (Art. 75 i.V.m. Art. 114 BGG ), der Beschwerdeführer hat am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist mit seinen Anträgen unterlegen ( Art. 115
BGG ), und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 i.V.m. Art. 117 BGG ).

E. 2.1
Die Beschwerde hat nach der allgemeinen Bestimmung von Art. 42 Abs. 1 BGG die
Begehren und deren Begründung zu enthalten.

E. 2.1.1
Die Begehren sind in der Rechtsschrift an das Bundesgericht selbst zu stellen ( Art. 42 Abs.
2 BGG ); ein Verweis auf Begehren im kantonalen Verfahren ist nicht zulässig. Ausserdem
gilt Art. 107 BGG sinngemäss auch für die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ( Art. 117
BGG ), weshalb reformatorische Begehren zu stellen sind, andernfalls auf die Beschwerde



nicht eingetreten wird ( BGE 134 III 235 E. 2 S. 237 mit Verweis; vgl. auch BGE 141 VI 1
E. 1.1 S. 4; Urteil 5A_624/2016 vom 9. März 2017 E. 1.2, zur Publikation vorgesehen).
Zwar sind die Begehren unter Berücksichtigung der Begründung auszulegen. Soweit sich
jedoch nicht wenigstens aus der Begründung eindeutig ergibt, was der Beschwerdeführer
beantragt, kann auf seine Vorbringen mangels bestimmter Begehren nicht eingetreten
werden. Der Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids genügt ausnahmsweise
nur dann, wenn die Feststellungen der Vorinstanz nicht ausreichen, um einen
reformatorischen Entscheid zu fällen.

E. 2.1.2
Der Beschwerdeführer verlangt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Da die
Vorinstanz seine Forderungen aus Mängeln wegen verspäteter Mängelrüge materiell nicht
beurteilt hat, genügt insofern der Antrag auf Aufhebung. Im Übrigen verweist der
Beschwerdeführer einfach auf seine Anträge vor der Vorinstanz, vor der er eine Vielzahl
prozessualer Anträge gestellt hat, die im angefochtenen Urteil wiedergegeben werden.
Auch wenn insofern aus dem angefochtenen Urteil hervorgeht, welche Begehren der
Beschwerdeführer gestellt hat, genügt die Beschwerde den Anforderungen von Art. 42 Abs.
1 BGG nicht, soweit nicht wenigstens aus der Begründung eindeutig hervorgeht, inwiefern
und weshalb der Beschwerdeführer an den Anträgen noch festhält.

E. 2.2
Mit der Verfassungsbeschwerde kann die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten
gerügt werden ( Art. 116 BGG ). Die Verletzung von Grundrechten prüft das Bundesgericht
nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet
worden ist (qualifizierte Rüge- und Begründungspflicht gemäss Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art.
117 BGG ). Wird keine Verfassungsrüge erhoben, kann das Bundesgericht eine
Beschwerde selbst dann nicht gutheissen, wenn eine Verfassungsverletzung tatsächlich
vorliegt ( BGE 142 I 99 E. 1.7.2 ; 141 I 36 E. 1.3 ; 139 I 229 E. 2.2).

E. 2.2.1
Soweit die Beschwerde diesen Begründungsanforderungen nicht genügt, ist darauf nicht
einzutreten ( BGE 142 I 99 E. 1.7.2; 140 III 115 E. 2 S. 116). Dies gilt zunächst für die
Rüge der angeblichen Verletzung von Art. 125 lit. c ZPO , besteht doch danach ohnehin
kein Anspruch auf eine Zusammenlegung der Verfahren ( BGE 142 III 581 E. 2.3) und ist
erst recht nicht dargetan, inwiefern durch die Verweigerung der Verfahrensvereinigung
verfassungsmässige Rechte des Beschwerdeführers verletzt sein könnten. Ebensowenig
ergibt sich aus der Beschwerdeschrift, inwiefern die Vorinstanz verfassungsmässige Rechte
des Beschwerdeführers verletzt haben könnte, wenn sie auf ein
Protokollberichtigungsbegehren nicht eintrat, dem nach den verbindlichen Feststellungen
der Vorinstanz zum Prozesssachverhalt ( Art. 118 BGG ) nicht zu entnehmen war,
inwiefern das Protokoll berichtigt werden sollte. Inwiefern die Vorinstanz
verfassungsmässige Rechte verletzt haben könnte, wenn sie in der Begründung des
Ausstandsgesuchs keinen Ausstandsgrund finden konnte, ist der Beschwerde ebenso wenig
zu entnehmen. Dass auf haltlose Ausstandsgesuche - unter Mitwirkung der abgelehnten
Gerichtspersonen - nicht eingetreten wird, entspricht konstanter Praxis des Bundesgerichts,
wie im angefochtenen Urteil nachgewiesen wird (vgl. etwa Urteil 5A_605/2013 vom 11.
November 2013 E. 3.5 mit Hinweisen).

E. 3



Der Beschwerdeführer rügt als Verletzung des rechtlichen Gehörs ( Art. 29 Abs. 2 BV ),
dass die Vorinstanz seine Behauptung nicht beurteilt habe, dass das Kältemittel lecke sowie
dass sein Antrag auf ein Gutachten abgelehnt wurde. Er behauptet, seine Mängelrüge sei
rechtzeitig erfolgt.

E. 3.1
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 118 Abs. 1 BGG ). Es kann den Sachverhalt von Amtes wegen
berichtigen, wenn sie auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 116 BGG beruht.
Entsprechend kann der Sachverhalt berichtigt werden, wenn er namentlich in Verletzung
des Willkürverbots festgestellt worden ist (vgl. entsprechend BGE 140 III 16 E. 1.3.1, 115
E. 2 S. 117; 135 III 397 E. 1.5; mit Hinweisen). Die Sachverhaltsfeststellung bzw.
Beweiswürdigung erweist sich als willkürlich ( Art. 9 BV ), wenn das Gericht Sinn und
Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es ohne sachlichen Grund
ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder wenn
es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen
hat. Dass die von Sachgerichten gezogenen Schlüsse nicht mit der eigenen Darstellung der
beschwerdeführenden Partei übereinstimmen, belegt keine Willkür ( BGE 140 III 264 E.
2.3 S. 266 mit Hinweisen).

E. 3.2
Die Vorinstanz hat in Würdigung der Beweise den Schluss der ersten Instanz geschützt,
dass die Mängelrüge verspätet erhoben wurde. Nach Wiedergabe der Standpunkte der
Parteien stellte sie zunächst fest, dass der Beschwerdegegner jegliche Gewährleistung für
die Liegenschaft vertraglich wegbedungen und einzig für die Heizung bis am 31. Dezember
2012 Garantie geleistet hat. Die Vorinstanz stellte sodann fest, dass der Beschwerdeführer
und seine Lebenspartnerin im Herbst 2012 den Beschwerdegegner über Mängel telefonisch
informierten und dass dieser darauf für die Behebung der Mängel sorgte. Insbesondere
stellte die Vorinstanz fest, dass der Kläger nach Ausführung der letzten, aufgrund seiner
Rüge erfolgten Arbeiten am 6. Dezember 2012 rund zweieinhalb Monate verstreichen liess,
bis er sich am 27. Februar 2013 wieder beim Beklagten meldete und ihm ein Knallgeräusch
anzeigte, während von den weiteren, in der Klage geltend gemachten Mängeln in der
klägerischen E-Mail vom 27. Februar 2013 nichts zu lesen sei. Die Vorinstanz gelangte
aufgrund dieser Feststellungen zum Schluss, die Mängelrüge vom 27. Februar 2013 sei
verspätet, nachdem der Beklagte lediglich bis Ende 2012 das einwandfreie Funktionieren
der Heizung garantierte und der Beschwerdeführer seine Rüge erst zwei Monate nach
Ablauf der Garantie anbrachte - zumal das Knallgeräusch von der Lebenspartnerin des
Beschwerdeführers mit E-Mail vom 1. November 2011 gerügt worden sei und die erst über
drei Monate nach Auswechslung der Pumpe zwischen dem 2. und 9. November 2011 am
27. Februar 2013 erhobene Rüge damit jedenfalls verspätet sei.

E. 3.3
Der Beschwerdeführer behauptet, es sei unzutreffend, dass erst am 27. Februar 2013 (nach
der Ausführung der Reparaturen) Mängelrüge erhoben worden sei. Er zitiert einen
Ausschnitt aus der E-Mail vom 27. Februar 2013, ohne zu begründen, inwiefern die
Vorinstanz diese willkürlich ausgelegt hätte. Dass der Beschwerdeführer in dieser E-Mail
erklärt haben will, dass die Reparaturarbeiten noch nicht beendet seien, weil er immer noch
auf die Kontrolle der Heizungsfirma warte, welche die Reparaturen ausführte, vermag



jedenfalls die Feststellung der Vorinstanz nicht als willkürlich auszuweisen. Dass der
Beschwerdeführer im Übrigen Beweise für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge im
kantonalen Verfahren frist- und formgerecht offeriert haben will, wie er sinngemäss
vorbringt, belegt er nicht mit Aktenhinweisen. Die Vorinstanz hat die erneute Befragung
der bereits von der ersten Instanz angehörten Zeugen, die Anordnung eines Gutachtens über
den Zustand der Heizung im Zeitpunkt des Einzugs des Klägers in die Liegenschaft im
Herbst 2012 und heute sowie den Beizug von Arbeitsprotokollen aus dem Jahre 2013
abgewiesen aus der Erwägung, dass sich Beweise zum Zustand der Heizung erübrigen,
nachdem die Mängelrüge verspätet ist. Damit hat sie keine verfassungsmässigen Rechte des
Beschwerdeführers verletzt. Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz ist gemäss Art.
118 BGG für das Bundesgericht verbindlich.

E. 4
Die Beschwerde in Zivilsachen ist unzulässig. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist,
soweit sie den formellen Anforderungen genügt, unbegründet. Diesem Verfahrensausgang
entsprechend sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1
BGG ). Dieser hat dem anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner überdies dessen
Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu ersetzen ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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